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Wahlrecht für günstigere Alternative
Neuregelungen bei Erbschaft- und Schenkungssteuer führen zu Mehrbelastung
Von Steuerberaterin
Annette Darius

Die bisherige Erhebung der
Erbschaftsteuer mit einheitli-
chen Steuersätzen ist mit
unserem Grundgesetz unver-
einbar. Das hat das Bundes-
verfassungsgericht mit
Beschluss vom 7. 11. 2006
(1BvL 10/02) entschieden.
Daher hat es dem Gesetzgeber
aufgetragen, bis spätestens
zum 31. 12. 2008 eine Neure-
gelung zu finden.

Derzeit ist jedoch davon
auszugehen, dass es bereits
wesentlich früher eine verfas-
sungsgerechte Neuregelung
geben wird als zum Stichtag.
Von einer Verabschiedung
der bisher bekannten Geset-
zesvorlagen, beziehungsweise
in ihrem bisher geplanten
Umfang, ist wohl nicht mehr
auszugehen.

Spielräume
Trotz seiner Verfassungswi-

drigkeit soll das bisherige
Recht bis Ende 2008 ange-
wendet werden; es bestehen
also noch Handlungsspielräu-
me, die nicht ungenutzt blei-
ben sollten.

Die Festsetzung der Erb-
schaftsteuer und Schenkungs-
teuer in Steuerbescheiden, die
aufgrund von Übertragungen
nach dem 31. 12. 2006 erlas-
sen werden, erfolgt nämlich
gemäß § 165 AO in vollem
Umfang vorläufig. Änderun-
gen zu Gunsten der Steuer-
pflichtigen bleiben aufgrund
dieses Vorläufigkeitsvermer-
kes also möglich.

Dieser soll dann ein Wahl-
recht auf Anwendung des
neuen Rechts haben, das auf
Antrag des Steuerpflichtigen
erfolgen soll; Einsprüche sind
insoweit nicht erforderlich.

Insgesamt ergibt sich aus dem
Wahlrecht aber noch keine
Verschlechterung gegenüber
der bisherigen Rechtslage,
sondern es besteht die Mög-
lichkeit, sich für die jeweils
günstigere Alternative zu ent-

scheiden. Besonders bei
bebauten Grundstücken wer-
den die Steuerwerte voraus-
sichtlich kräftig ansteigen,
nennenswerte Entlastungen
für vermietete Immobilien
wird es wohl kaum geben.

Nach der Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts
werden Immobilien künftig,
wie auch in unseren Nachbar-
ländern, mit ihren Verkehrs-
werten anzusetzen sein. Diese
betragen oft fast das Doppelte
der bisher anzusetzenden
„Bedarfswerte“ (Steuerwert).

Vornehmlich bei wertvolle-
ren Immobilien oder Immo-
bilien in besseren Lagen wird
dies zu einer deutlichen Steu-
ermehrbelastung führen. Das
Gleiche gilt dann auch für das
„eigene Häuschen“, denn
trotz der Ankündigung, die
Übertragung von selbst
genutzten Immobilien solle
nicht stärker mit Steuern
belastet werden, bleibt dies
doch eher fraglich.

Schnell handeln
Auch eine eventuelle Ent-

lastung, zum Beispiel über die
Freibeträge, wie sie bei selbst
genutzten Immobilien erfol-
gen könnte, wird auch künf-
tig nicht immer ohne Steuer-
belastung möglich sein und
bei vermieteten Immobilien
somit in jedem Fall zu einer
kräftigen Erhöhung führen.

Um die voraussichtliche
Steuermehrbelastung durch
den Ansatz des Verkehrswer-
tes zu vermeiden, sollte man
also möglichst schnell zur Tat
schreiten.

Mehrbelastungen für
Immobilien können noch
durch rechtzeitige Eigen-
tumsübertragungen vermie-
den werden, denn die Über-
tragung von unbebauten und
bebauten Grundstücken
bleibt bis zum Inkrafttreten
der Neuregelung im bisheri-
gen Umfang, allerdings unter
den bereits erfolgten Ände-
rungen des Bewertungsgeset-
zes, begünstigt.

Noch gehts günstig:Wer erbt, muss zukünftig mit einer höhe-
ren Steuerbelastung rechnen. Foto:Wüstenrot


